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Mit dem Ziel der einheitlichen Rechtsanwendung uno d e 7 r ~ s T F i< ~  

ten Durchsetzung der Gesetzlichkeit in der Linie IX werden 
alle Ermittlungsvcrfahren hinsichtlich der Rechtssnvvendung bei 
ihrer Einleitung und bei ihrem Abschluß zentral geprüft. Die 
Abteilungen IX erhalten erforderliche Korrekturhimveise. Gravi 
rende Fehler wurden bisher nicht festgestellt.

In einigen Fällen machten sich auf Grund von Hinweisen der Li
nie IX durch die zentralen Rechtspflegeorgane Korrekturen von 
fehlerhaften Rechtsauffassungen von Staatsanwälten und Gerich
ten in den Bezirken notwendig.

Über die Einzelfälle hinaus wurden dabei Rretfl-em&'der Rechts
amvendung erkannt, die Grundlage für d^rre^gäherelie Klärung
waren.

Zur weiteren Sicherung der j<örvsequent en Anwendung des soziali
stischen Rechts und der S'Cr̂ kVerT Durchsetzung d e r sozislisti- 
sehen Gesetzlichkeit^ sfind§ durch die Linie IX folgende Aufgaben
zu lösen:

- Die Rechtskenntnisse der Angehörigen sind weiter zu erhöhen. 
Sie sind immer besser zü befähigeg das sozialistiscne Recht
in seiner-ganzen Breite anzuwenden,

- In der Untersuchungspraxis auftretende Rechtsproblems sind 
noch konsequenter vor Übergabe der Ermittlungsverfanren an 
den Staatsanwalt zu klären. Das erfordert, solche Probleme 
unverzüglich an die Hauptabteilung iX heranzutregen.

- Systematisch ist daran zu arbeiten, ständig die Grundsätze 
der Differenzierung durchzusetzen. Dazu gehört, konsequent 
in den Ermittlungsverfahren die Haftprüfung zu gewährlei
sten, das ehrliche Beknntnis zur Straftat anzuerkennen, der 
Rückgewinnung irregeleiteter Straftater größere Aufmerksam
keit zu widmen.


